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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und verbundene Tätigkeiten im Rahmen des 
Arbeitsprogramms 2019-2020 des Forschungs- und Ausbildungsprogramms der Europäischen 
Atomgemeinschaft (2019-2020) in Ergänzung des Rahmenprogramms für Forschung und 

Innovation „Horizont 2020“

(2019/C 5/03)

Hiermit wird die Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und von verbundenen Tätigkeiten 
im Rahmen des Arbeitsprogramms 2019-2020 des Forschungs- und Ausbildungsprogramms der Europäischen Atomge
meinschaft (2019-2020) in Ergänzung des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ bekannt 
gegeben. Die Kommission hat dieses Arbeitsprogramm mit dem Beschluss C(2018) 8412 vom 14. Dezember 2018 
angenommen.

Die Aufforderung und das Arbeitsprogramm setzen die Verfügbarkeit der im Entwurf des Haushaltsplans für die entspre
chenden Jahre durch die Haushaltsbehörde zugewiesenen Mittel bzw. — wenn der Haushaltsplan für ein bestimmtes Jahr 
nicht festgestellt wird — die Verfügbarkeit von Mitteln im Rahmen der Regelung der vorläufigen Zwölftel voraus.

Dieses Arbeitsprogramm mit Fristen und Budgets für die Tätigkeiten, die praktischen Einzelheiten zu den Aufforderun
gen und den damit verbundenen Tätigkeiten sowie der Leitfaden für Antragsteller sind über das Portal für Finanzierung 
und Ausschreibungen (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020) abruf
bar. Diese Informationen werden bei Bedarf auf dem Portal aktualisiert.
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